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VFAS
Der Verband freier Autohandel 
(VFAS) vertritt die Interessen 
von KMU. In seiner über 
60- jährigen Verbandsgeschichte 
steht der VFAS für freie Markt-
wirtschaft und kämpft gegen 
Markteinschränkungen, Han-
delshemmnisse und unnötige, 
kostentreibende Bürokratie. 
Gerne zei gen wir Ihnen im per-
sönlichen Gespräch auf, was 
wir konkret für Sie machen und 
warum sich eine Mitgliedschaft 
mehr als ausbezahlt, egal, ob 
Sie Autohändler, Garagist, 
Werkstattbetreiber oder freier 
Importeur sind. Werden Sie 
Mitglied bei Ihrem Branchen-
vertreter VFAS und profitieren 
Sie von regelmässigen Informa-
tionen aus erster Hand und 
 attraktiven Geschäftsvorteilen:

Kontakt:
Telefon: +41 (0)56 619 71 32
www.vfas.ch

Adresse:
VFAS, Bremgarterstrasse 75
5610 Wohlen

VFAS: EINSATZ FÜR DEN  UNABHÄNGIGEN 
UND FREIEN KFZ-HANDEL 
Der Verband freier Autohandel Schweiz VFAS wurde 1956 in 
 Zürich gegründet, als Zusammenschluss von unabhängigen 
 Autounternehmern aus der Region Zürich. Der zentrale 
 Verbandszweck gilt seit damals und bis heute unverändert:  
die Vertretung der Interessen des freien KFZ-Handels in  
der Schweiz.

D
er VFAS setzt sich für 
seine Mitglieder und die 
Schweizer Konsumentin-
nen und Konsumenten 

bei Behörden, Politik und Medien 
für faire Rahmenbedingungen im 
Autohandel ein. Die VFAS-Mitglieder 
erwirtschaften ihren Umsatz in der 
Schweiz, die Wertschöpfung der 
Branche bleibt damit im Landes-
innern. Dies sichert Arbeitsplätz 

Strassenverkehrsämter zur Prüfung 
der Zulassungsvoraussetzungen 
solcher Fahrzeuge von den Impor-
teuren individuelle Bestätigungen. 
Dies schafft zusätzliche Bürokratie, 
ohne dass daraus ein Mehrwert für 
die Sicherheit entsteht. 

Vereinfachung CO2-Handel: 
 Entlastung der Importeure
In einer anderen Motion verlangt 
Nationalrat Regazzi, dass die Han-
delbarkeit von CO2-Emissionen neu 
während dem gesamten Abrech-
nungsjahr und mit viel weniger ad-
ministrativem Aufwand möglich ist. 
Dies soll für Importeure die Einfuhr 
von umweltfreundlichen Fahrzeugen 
attraktiver machen, indem sie CO2-
Zielvorgaben unterschreiten. 

Zulassung von EU-Fahrzeugen  
ohne Umwege
Dezidiert kämpft der VFAS für eine 
vereinfachte Zulassung von Fahrzeu-
gen mit EU-Genehmigung. Diese 
sollen durch Vorweisung der EU-
Übereinstimmungsbescheinigung 
(CoC) künftig ohne vorheriges 
Vorführen beim Strassenverkehrs-
amt eingelöst werden können. 
Trotz entsprechendem parlamenta-
rischem Auftrag hat der Bundesrat 
bzw. das zuständige Departement 
UVEK die Umsetzung bisher ohne 
Zwang verzögert. Gemäss Bundes-
ratscommuniqué vom 21. November 
2018 soll die Umsetzung ab 2019 
so rasch wie möglich an die Hand 
genommen werden, jedoch wird 
sie abhängig gemacht von der Ein-
führung eines elektronischen CoC 
(«e-CoC») auf europäischer Ebene. 
Der VFAS wird sich weiterhin mit 
Vehemenz dafür einsetzen, dass 

und Wirtschaftswachstum. Hierbei 
erfüllen die Verbandsmitglieder 
hohe Standards. Als Bedingungen 
für eine Aufnahme im VFAS müssen 
verschiedene technische und be-
triebswirtschaftliche Anforderungen 
erfüllt werden. Unter anderem ist 
die Erfüllung der strengen gesetz-
lichen Richtlinien zur Erteilung von 
Händlerschildern Bedingung für die 
Mitgliedschaft beim VFAS. 

Mehr unternehmerische Freiheit
Wichtigstes strategisches Ziel 
des VFAS ist es, im Sinne seiner 
Mitglieder zu handeln und ihnen 
die Freiheit eines selbständigen 
Unternehmers zu gewährleisten 
oder wieder zu erlangen. Auch die 
Vertretung ihrer unternehmerischen 
Interessen und Anliegen bei Politik, 
Behörden und Wirtschaftsträgern ist 
dadurch gewährleistet. In jüngerer 
Vergangenheit wurden mehrere Mo-
tionen im Nationalrat eingereicht, die 
sich für fairere Rahmenbedingungen 
im Automobilhandel einsetzen. Der 
VFAS ist erfreut über die Bemü-
hungen im Sinne einer liberalen 
Marktwirtschaft und unterstützt die 
entsprechenden Vorstösse. 

Weniger Bürokratie:  
Schluss mit unnötigen Zertifikaten
Eine Motion von Nationalrat Fabio 
Regazzi (CVP/TI) fordert einen 
Bürokratieabbau bei der Fahrzeug-
zulassung von nicht-europäischen 
Fahrzeugen fordert. Neu soll für 
PW, die nicht nach Schweizer- oder 
EU-Vorschrift gebaut sind, die Zulas-
sungsvoraussetzungen/Anforderun-
gen bezüglich Insassenschutz bei 
Front- und Seitenaufprall klar fest-
gelegt werden. Bisher verlangen die 

die vereinfachte Zulassung rasch 
eingeführt und die Benachteiligung 
von Fahrzeugen ohne Schweizer 
Typengenehmigung beseitigt wird.

Mit dem Abbau von unnötiger 
Bürokratie und Handelshemmnissen 
werden fairere Rahmenbedingun-
gen geschaffen, die den Garagisten 
und ihren Kunden zugute kommen 
– ganz im Sinn des VFAS und seiner 
Mitglieder. 


